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Manfred Tschaikner

Der weiterhin 
verzauberte 

Doktor Iserin. 
Wurde der Feldkircher 

Stadtarzt als 
Zauberer und 

Hexenmeister oder als 
Dieb und Betrüger 

hingerichtet?

	 Im	September	1989	erschien	in	den	„Vorarlberger	Nach-
richten“	ein	Artikel	mit	dem	Titel	„Berühmter	Feldkircher	
Stadtarzt	ein	gewöhnlicher	Gauner?“1	Diese	Auffassung,	die	
von	mir	kurz	davor	in	einem	Aufsatz	mit	dem	Titel	„Der	ver-
zauberte	Doktor	Iserin“	vertreten	worden	sein	soll,2	erschien	
dem	Autor	der	Zeitungsrezension	als	problematisch,	denn	
letztlich	komme	der	Arzt	als	Dieb	oder	Betrüger	„schlech-
ter	weg	als	bei	Dr.	Erich	Somweber“,	der	ihn	1968	in	einer	
ausführlichen	Untersuchung	als	Zauberer	und	Hexenmeister	
dargestellt	hatte.	Immerhin	habe	Doktor	Iserin,	so	hob	der	
Verfasser	des	Zeitungsartikels	hervor,	in	einer	Horazausga-
be	folgenden	Satz	unterstrichen:	„Hier	lernte	ich	das	Gera-
de	vom	Krummen	unterscheiden	und	in	den	Schattengänge	
der	Akademie	zu	forschen	nach	Wahrheit.“	Der	Leser	sollte	
daraus	wohl	schließen,	dass	Iserin	kein	schlechter	Mensch	
sein	konnte.

Abgesehen	davon,	dass	ein	Dieb	und	Betrüger	von	seinem	
Format	weit	mehr	als	ein	gewöhnlicher	Gauner	war,	zweifel-
te	schon	vor	Jahrzehnten	niemand	daran,	dass	ein	Zaube-
rer	und	Hexenmeister	–	nach	der	Auflösung	beziehungswei-
se	Umwertung	der	entsprechenden	Verbrechen	im	Zuge	von	
Aufklärung	und	Romantik	–	besser	in	Erinnerung	geblieben	
wäre	als	jemand,	der	heute	noch	verbreitete	Untaten	began-
gen	hatte.3	Dass	der	Stadtarzt	allerdings	ohne	Berücksichti-
gung	der	Forschungsergebnisse	von	1989	in	einer	Reihe	von	
neueren	Publikationen	über	seinen	berühmten	Sohn	Georg	
Joachim	Rheticus	weiterhin	als	hingerichteter	Zauberer	und	
Hexenmeister	präsentiert	wird,4	erstaunt.	Bislang	scheinen	
die	Argumente,	womit	Iserin	vor	nunmehr	22	Jahren	„ent-
zaubert“	werden	sollte,	nur	vom	kanadischen	Forscher	Den-
nis	Danielson	rezipiert	worden	zu	sein.5

Dies	verwundert	umso	mehr,	als	sich	Erich	Somwebers	
Einschätzung	Iserins	als	Zauberer	und	Hexenmeister	allein	
darauf	stützte,	dass	die	Gerichtsunterlagen,	die	als	Beweis	
dafür	hätten	dienen	können,	verschwunden	waren.	„Trotz	
Nachfrage	in	vielen	Archiven	des	In-	und	Auslandes	war	es	
nicht	möglich,	den	fehlenden	Teil	der	Prozeßakten	zu	fin-
den.	Vielleicht	hatten	seine	Angehörigen	die	nötigen	Bezie-
hungen,	um	gerade	diese	interessanten	Akten	in	die	Hand	
zu	bekommen.“6	Da	aber	in	allen	gerichtlichen	und	chroni-
kalischen	Aufzeichnungen	kein	Hinweis	auf	das	Delikt	der	
Zauberei	oder	gar	der	Hexerei	zu	finden	ist,7	verbietet	sich	
eine	solche	Vorannahme:	Somwebers	Auffassung,	dass	Iserin	
auf	Grund	magischer	Delikte	hingerichtet	wurde,	ist	nicht	
haltbar.

Geschichte der „Verzauberung“ Iserins

Die	Umdeutung	des	Feldkircher	Stadtarztes	und	Humanis-
ten	in	einen	Zauberer	und	Hexenmeister	lässt	sich	bis	zur	
Landeskunde	Franz	Josef	Weizeneggers	zurückverfolgen,	die	
1839	durch	Meinrad	Merkle	in	überarbeiteter	Form	heraus-
gegeben	wurde.	Dort	ist	zwar	noch	nicht	von	Iserins	Hin-
richtung	als	Magier	die	Rede.	Der	Leser	erfährt	vielmehr,	
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dass	er	„wegen	vielem	und	langem	Betrug	mit	dem	Schwert	
enthauptet“	wurde.8	Weizeneggers	Quelle	für	diese	Angabe	
bildete	die	Chronik	Fridolin	Sichers,	eines	persönlichen	Be-
kannten	Iserins,	der	über	die	Gründe	für	dessen	Hinrich-
tung	schrieb:

„Je	nach	langem	pschiß,	der	mit	den	lüten	im	arznien	ge-
brucht	hat,	des	er	gefangen,	bekent	und	verjechen,	gesto-
len	und	also	vil	menglichen	abtragen	han	[sic!].“

Von	Iserins	Tätigkeiten	berichtet	Sicher	weiter:

„Ich	hab	in	sunst	kent,	in	siner	pratik	vast	geschickt,	be-
sunder	künftige	dinge	anzuozeigen,	das	doch	in	dem	fail	
[=	im	Falle	seiner	Hinrichtung]	im	größlich	mißfelt	hat;	
er	het	sunst	frilich	sin	end	och	künden	sechen	im	glaß.	
Man	sagt,	er	hett	diabolum	inclusum.“9

Laut	diesen	Darlegungen	war	Iserin	als	geschickter	Wahrsa-
ger	geschätzt	worden,	der	allerdings	sein	eigenes	Ende	nicht	
richtig	vorauszusehen	vermocht	hatte.	Außerdem	sei	er	im	
Ruf	gestanden,	über	einen	Glasteufel	zu	verfügen.	Dieses	
Gerücht,	mit	dem	man	sich	wohl	Iserins	Reichtum	erklär-
te,	setzte	nicht	unbedingt	einen	Teufelspakt	voraus10	und	
bedingte	keine	Tätigkeit	als	Zauberer	oder	gar	als	Hexen-
meister.	Die	Vorstellungen	vom	Teufel	und	den	Hexen	hat-
ten	sich	allerdings	seit	der	ersten	Hälfte	des	16.	Jahrhunderts	
wesentlich	geändert,11	als	sich	der	1784	geborene	Geschichts-
schreiber	Weizenegger12	in	seiner	Landeskunde	über	Iserin	
äußerte.	Möglicherweise	kannte	er	Grimmelshausens	„Le-
bensbeschreibung	 der	 Erzbetrügerin	 und	 Landstörzerin	
Courasche“	aus	der	zweiten	Hälfte	des	17.	Jahrhunderts,	wo	
die	Verfügung	über	einen	Teufel	im	Glas	wie	der	Besitz	eines	
Alrauns	als	eine	Art	von	Pakt	galt,	auf	Grund	dessen	sein	In-
haber	nach	dem	Tod	dem	Teufel	verfiel.13	Wie	erwähnt	führ-
te	Weizenegger	Iserin	zwar	noch	als	hingerichteten	Betrüger	
an,	verband	sein	Schicksal	aber	mit	folgender	Feststellung,	
wovon	in	Sichers	Chronik	keine	Rede	ist:

„Besaß	Jemand	die	Geschicklichkeit,	durch	sogenann-
te	Kunststücke	das	Auge	des	gemeinen	Mannes	zu	täu-
schen,	so	hieß	er	ein	Hexenmeister,	dem	der	böse	Geist	
mit	seiner	schwarzen	Geschicklichkeit	Beistand	leiste-
te,	und	dafür	die	Seele	des	Künstlers	sich	verschreiben	
ließ.“14

Weizenegger	legte	damit	die	Grundlage	für	eine	neue	Ein-
schätzung	Iserins	als	Zauberer	und	Hexenmeister,	die	in	den	
folgenden	zwei	Jahrhunderten	vorherrschen	sollte.

In	einer	Artikelreihe	im	„Boten	für	Tirol	und	Vorarlberg“	
von	1879	bezeichnete	der	Historiker	Hermann	Sander	den	
Feldkircher	Stadtarzt	bereits	ausdrücklich	als	Zauberer	und	
stellte	dessen	Hinrichtung	als	Auftakt	der	Feldkircher	He-
xenprozesse	dar.	„Das	16.	und	17.	Jahrhundert	sind	gebrand-
markt	durch	die	entsetzlichen	Hexenprocesse.	In	Feldkirch	
blühten	dieselben	seit	den	Tagen	des	Zauberers	Dr.	Isenring,	

der	nach	dem	Glauben	des	Volkes	einen	spritius	familiaris	
mit	sich	führte,	aber	doch,	ungerettet	von	diesem,	1527[sic!]	
hingerichtet	wurde.“15	Iserins	Betrügereien	und	Diebstähle,	
die	den	tatsächlichen	Grund	für	seine	Enthauptung	gebildet	
hatten,	nahm	Sander	gar	nicht	mehr	wahr.	Das	galt	auch	für	
seine	Studie	über	Stadt	und	Herrschaft	Feldkirch	aus	dem	
Jahr	1906,	wo	er	schrieb:

„Dieser	Doktor	Iserin	[...]	besaß	einen	großen	Ruf,	er-
warb	sich	ansehnliches	Vermögen,	kam	in	den	Verdacht	
der	Zauberei	und	endete	1527	 in	Feldkirch	durch	das	
Richtschwert.“16

Der	Verfasser	einer	anonymen	Mitteilung	im	„Archiv	für	
Geschichte	 und	 Landeskunde	 Vorarlbergs“	 aus	 dem	 Jahr	
1910	bezeichnete	Iserin	schließlich	unverblümt	als	einen	„al-
ten	Hexenmeister“.17

In	seiner	Rheticus-Biografie	aus	dem	Jahr	1967	brachte	
Karl	Heinz	Burmeister	nicht	nur	wieder	„handfeste	Betrü-
gereien“	als	mögliche	Hintergründe	für	Iserins	Hinrichtung	
ins	Spiel,	sondern	äußerte	sich	auch	differenzierter	über	den	
Zaubereivorwurf:	Mit	Bezug	auf	Ernst	Kretschmer	wies	er	
darauf	hin,	dass	

„‚[...]	halbmythologische	Vorläufer	dessen,	was	man	heute	
einen	genialen	Naturforscher	und	Arzt	nennt,	beispiels-
weise	die	Faustfigur	und	verwandte	Gestalten	des	Mit-
telalters,	in	der	Volksphantasie	leicht	zu	Zauberern	wer-
den	können,	die	mit	demselben	Teufel	im	Bunde	stehen,	
der	auch	in	den	geistesgestörten	Besessenen	wohnt.‘	So	
führte	dieser	Vorwurf	der	Zauberei,	vielleicht	in	Verbin-
dung	mit	handfesten	Betrügereien,	dazu,	daß	Dr.	Iserin	
1528	in	Feldkirch	mit	dem	Schwert	enthauptet	wurde.“18

Ein	Jahr	nach	Burmeisters	Rheticus-Biografie	erschien	in	der	
Zeitschrift	„Montfort“	der	breit	rezipierte	Artikel	Erich	Som-
webers	über	den	„Zauberer	und	Hexenmeister	Dr.	Georg	Ise-
rin	von	Mazo“.	Wie	schon	der	Titel	zeigt,	legte	der	Autor	den	
Schwerpunkt	der	Untersuchung	auf	die	angeblichen	magi-
schen	Verbrechen	des	Stadtarztes.	Da	sich	dafür	in	den	Quel-
len	keine	Belege	finden	ließen,	vertrat	der	Autor	–	wie	bereits	
erwähnt	–	die	Auffassung,	diese	wären	verloren	gegangen	be-
ziehungsweise	gezielt	entfernt	worden.	Dazu	scheint	Som-
weber	außer	von	der	historiografischen	Tradition	vor	allem	
durch	einen	Registraturvermerk	des	17.	Jahrhunderts	verlei-
tet	worden	zu	sein.	Auf	dem	Umschlag	der	erhaltenen	Ge-
richtsakten	wurde	damals	nämlich	vermerkt,	dass	sich	Ise-
rin	fälschlich	für	einen	Edelmann	und	Doktor	der	Medizin	
ausgegeben,	die	Patienten	betrügerisch	mit	falschen	Medika-
menten	behandelt,	unterschiedliche	schwere	Diebstähle	be-
gangen	und	entlichn gar mit dem theüffel (zwar zum thail un-
wissend) comercia unnd in unzucht zueschaffen gehabt	habe.	
Darauf	folgt	die	missverständliche	Bemerkung:	warbey aber 
khain proceß, urthel noch consilium zu finden	sei.	Diese	No-
tiz	lässt	sich	so	verstehen,	als	ob	ihr	Verfasser	davon	ausge-
gangen	wäre,	dass	der	angeführte	Kontakt	mit	dem	Teufel,	
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selbst	wenn	er	zum	Teil	unbewusst	stattgefunden	hatte,	zu	
einem	gesonderten	Gerichtsverfahren	hätte	führen	müssen,	
von	dem	eben	keine	Unterlagen	mehr	erhalten	waren.	Som-
weber	ging	davon	aus,	dass	dies	nur	ein	Zauberei-	oder	He-
xenprozess	gewesen	sein	konnte.	Der	Archivar	des	17.	Jahr-
hunderts	hatte	jedoch	nur	festgehalten,	dass	keine	Akten	des	
„endlichen	Gerichtstags“	oder	„Malefizgerichtstags“	 samt	
seinen	unmittelbaren	Vorbereitungen,	kein	Rechtsgutach-
ten	zu	den	Geständnissen	und	kein	Urteil	mehr	vorlagen.

Somwebers	 Darlegungen	 zu	 Iserin	 als	 hingerichtetem	
Magier	fanden	breite	Akzeptanz.	Auch	Burmeister	schloss	
sich	dieser	Auffassung	an	und	schrieb	1974/75:

„Wir	kennen	ihn	[Iserin]	jetzt	als	Arzt	und	auch	als	Hu-
manisten,	der	1514	in	Feldkirch	das	Bürgerrecht	erwarb,	
1528	dann	dort	aber	als	Zauberer	und	Hexenmeister	hin-
gerichtet	worden	ist.“19

Diese	Etikettierung	findet	sich	davor	schon	in	der	biografi-
schen	Chronik	„Tausend	Jahre	Österreich“.20

Im	 zweiten	 Band	 der	 Feldkircher	 Stadtgeschichte	 von	
1985	legte	Burmeister	ausführlich	dar,	was	zur	Hinrichtung	
des	Stadtarzts	geführt	haben	soll:

„Iserin	machte	als	Arzt	ein	großes	Vermögen.	Über	Feld-
kirch	hinaus	wurde	er	in	Chur,	Ilanz,	Vaduz,	St.	Gallen,	
Konstanz,	Straßburg	und	Wurzach	tätig.	Gleichwohl	ließ	
er	sich	auf	die	Schwarzkunst	ein.	Man	sagte	ihm	nach,	
daß	er	einen	eingeschlossenen	Teufel	(diabolum	inclu-
sum)	hielt.	Auch	andere	Verbindungen	Iserins	zum	Teu-
fel	wurden	offenkundig,	er	soll	‚mit	dem	Teufel	(zwar	zum	
Thail	unwissend)	Commercia	und	in	Unzucht	zu	schaf-
fen	gehabt‘	haben.	Auch	mit	Astrologie	und	Wahrsage-
rei	beschäftigte	er	sich;	er	pflegte	aus	einer	Kristallku-
gel	die	Zukunft	vorherzusagen.	Diese	Zaubereien	sowie	
verschiedene	Betrügereien	und	Diebstähle	führten	dazu,	
daß	Iserin	1528	mit	dem	Schwert	hingerichtet	wurde.“21

Es	ist	hier	nicht	ausdrücklich	angeführt,	auf	Grund	welchen	
Tatbestands	das	Gericht	den	Stadtarzt	verurteilt	hatte.	Aus	
Publikationen	der	Jahre	1998	und	2010	geht	jedoch	hervor,	
dass	Burmeister	die	Auffassung	vertritt,	Iserin	sei	als	„He-
xenmeister“22	beziehungsweise	wegen	„angeblichen	‚Betrugs	
und	Zauberei‘“23	hingerichtet	worden.

Betrachten	wir	im	Folgenden	die	einzelnen	Anschuldi-
gungen,	die	Iserin	zum	Verhängnis	geworden	sein	sollen,	
näher.	

Der „diabolus inclusus“ oder Glasteufel

Von	der	Vermutung,	der	Stadtarzt	habe	über	einen	„diabo-
lum	inclusum“	oder	einen	Glasteufel	verfügt,	ist	bereits	die	
Rede	gewesen.	Deshalb	sei	hier	nur	noch	darauf	hingewie-
sen,	 dass	 entsprechende	 Verdächtigungen	 weit	 verbreitet	

waren	und	selbst	in	der	Blütezeit	der	Hexenverfolgungen	um	
1600	nicht	unbedingt	zur	Einleitung	eines	Zaubereiprozes-
ses	führten.24	Für	Iserins	Verurteilung	war	dieses	Gerücht	
jedenfalls	nicht	von	Belang,	denn	in	den	Akten	findet	sich	
kein	Hinweis	darauf

Die „commercia“ und Unzucht
mit dem Teufel

Selbst	was	darin	über	Iserins	Begegnungen	mit	dem	Teufel	
vermerkt	ist,	war	nicht	strafbar.	Das	belegt	die	folgende	Ab-
schrift	jenes	Teils	der	Urgicht,	der	davon	handelt.	Dieser	letz-
te	Abschnitt	der	Geständnisse	zahlreicher	Betrügereien	und	
Diebstähle	sollte	hauptsächlich	erklären,	wie	es	Iserin	ange-
stellt	hatte,	einen	gewissen	Hans	Tratzberger,	der	ihm	großes	
Vertrauen	entgegengebracht	habe,	um	45	Gulden	und	eine	
goldene	Kette	zu	betrügen.	Bei	Tratzberger	handelte	es	sich	
um	einen	sehr	begüterten	Feldkircher	Bürger,25	der	im	Jahr	
1483	von	Herzog	Sigmund	die	Pfandschaft	Tosters	erworben	
und	dort	auf	der	Burg	gewohnt	hatte.26	Er	war	kurz	vor	dem	
Prozess	gegen	den	Stadtarzt	verstorben.27

Furo hat er bekennt unnd gesagt, Hanns Tratzperger se-
liger seye zu im Yserius komen unnd ine gepeten, er söl-
le im reinisch gold lyhen, das er domaln nit gehapt unnd 
im angezaigt, hette ungrisch guldin. Also uff sein beger 
het er genantem Tratzperger xxxxv ungerisch guldin ge-
lyhen. Darumb hab im derselb Tratzperger ain handtge-
schrift gegeben.
Demnach uber dry tag ungefarlich sey er Yserius hinab gen 
Sannt Petternellen28 nachts geganngen, und als er ungefar-
lich zu des Rawers huß komen, da sey ainer wie ain bur, 
acht er sey der teufel gewest, zu im komen unnd hab ge-
redt: Her doctor, was thund ir da? Ich wird euch ain prun-
nen29 bringen. Daruff hette er gesprochen: Man kan yetz 
kain prunnen sehen, unnd gefragt, von wem er in prach-
te. Do hab derselb bur gesagt: Weltn ir mir helffen, so well 
wir wol ain zer pfennig uberkhomen. Do were er Iserius al-
ler erzitter unnd ab im erschrocken. Derselb bur hette och 
vom Tratzperger vil unnd namlich von seiner bulschafft, 
davon nit zu sagen ist, gesagt unnd angezaigt. Uff solichs 
were er Iserius erkeket unnd hette den buren gefragt: Wie 
weltn wir ain zer pfennig uberkhomen? Daruff im der bur 
geanntwurt: Volgen nur mir, was ich handeln, unnd mor-
gen wird ich wider zu euch komen. 
Also morndes wer derselb bur in sein Yserins huß komen, 
ainen brunnen gepracht unnd im zu versteen gebn, der 
brunn käme von der frawn von Branndiss, unnd damit 
hin wegk ganngen. Auch so hett der bur den Tratzperger 
mit im gepracht, als er nit annderst wisse. Do hab Tratz-
perger gesagt: Her doctor, wie gefalt euch der brunn? Er 
im zu anntwurt geben, könne nit daruss komen, wiss nit, 
wie es ain ding sey. Daruff hett Tratzperger weiter gefragt: 
Ist es tödtlich oder leblich? Er im geanntwurt: Wann soviel 
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swartz am boden ligt, so ist es schwarlich. In dem sey ge-
dachter Tratzperger wider von im geganngen unnd hab ge-
sprochen, er Iserius sölte vleissigklich beschowen unnd uff-
schreibn, dann im Tratzperger wer och geschribn worden, 
unnd welt wider zu im komen. 
Uff solichs sey derselb Tratzperger wider zu im komen 
nnnd ain bschadl30, die were verpitschafft31 gewest, unnd 
ain offnen brief gepracht und hette sein Yserius brief in sein 
brief gestossen unnd darnach er Tratzperger sein brief ver-
petschaft und daruff im Yserius die bschadl geben. Do hett 
er Yserius dieselbig bschadel in bywesen sein Tratzpergers 
dem buren uberanntwurt. Demnach hab genanter Tratz-
perger zum buren gesprochn: Gib die brief unnd bschadel 
der frowen von Branndis selbs, unnd darzu geredt: Has-
tus gemerckht? Gibs der von Branndiss. Derselb Tratzper-
ger hette ouch ine Yserius gefragt: Wie haist der bur? Er im 
geanntwurt: Ich waiß es nit, fragt in selbs. Also hett sich 
der bur genennt Enntenbueler.32 Uff das wern der Tratz-
perger und bur wegk gangen. 
Demnach uff ain anndern tag wer der bur wider komen 
unnd hett die gschadel offenn gepracht. Darynnen wern 
die xxxxv dugatn, so er Iserius im gelyhen het, unnd ain 
guldin kettin gewest. Solichs vorbestimbt dugatn hettn er 
Yserius und der bur mit ain anndern getailt. Unnd an di-
ser tailung des gelds hett er Yserius gesehen, das es seine 
dugatn waren, so er dem Tratzperger vorhin gelyhen, und 
hett solichs dem buren angezaigt. Daruf hett der bur ge-
sprochen: Ich hab euch vorhin gesagt, woltn ir mir volgn, 
ich wil euch wol umb ain zer pfennig verhelffn. Nach dem 
hab der bur die kettin von ain andern geschniten unnd im 
Yserin dieselbig kettin halb gebn. 
Also wer der bur von im wegk ganngen, darnach wider 
komen und hette an in Yserius begert, er sölte mit im gon 
zu ainer frowen, das er gethun, und wer mit im gegann-
gen in ain huß. Daselbst er ain frowen gefunden. Die het-
te Yserius vormals zue der schinnden legi an im gehapt, 
auch an ir ubel verderbt. Unnd als er by der selben fro-
wen im huß gewest, do were sy im umb den halß gefallen 
unnd an ine begert, mit ir zu schicken33 habn. Das er nit 
thun welln. Daruff hett dieselb frow ime Yserius den ann-
dern halb tail der kettin unnd dugatn gebn. Darnach er 
iren wöllen gethun und hett damit das gelt und kettin gar 
uberkomen. Demnach hab Entenbueler gesprochn: Secht, 
wann ir mir folgt, so wil ich euch um vil gelt helffn. Uff das 
hette er Yserius gesprochn: An behuet mich gott und daz 
hailig crutz! Unnd damit deweders den Entenbueler noch 
die frown niemer gesehen. 
Demnach wer er Yserius haim geganngn, uff sein esel ge-
sessen, gen Platn34 gerittn unnd die dugatn in Rin geworffn 
unnd die kettin behaltn. Und darnach gen Widnow umb 
krepß geritn. Do were in ain sölcher ruw unnd widerwill 
ankomen, das er furo geritn sey tag und nacht gen Cos-
tanntz, unnd als er unnderwegn gen Stainach komen, da-
selbst hett er den esl angepundn, die kettin in sein huben35 
gelegt, darzu ain stain und es zusamen gepunden. Dar-
nach es weit hinein in den Bodensee geworfen. Nachmals 

hette er solichs zu Costennz dem doctor Viligzell gebeicht. 
Der het in gestraft, solt es nit verworfn habn. Also habe er 
Yserius den Tratzperger umb die kettin schanndtlich be-
trogen unnd beschiessen.36

Der	Teufel	wird	in	der	gesamten	Urgicht	Iserins	nur	einmal	
erwähnt:	Dem	Stadtarzt	soll	nächtens	einmal	ein	Bauer	be-
gegnet	sein,	von	dem	er	gemeint	habe,	er	sei	der	Teufel	ge-
wesen.	Diese	Vermutung	wurde	in	der	Rohfassung	des	Ge-
ständnisses	als	Zusatz	am	Rand	des	Textes	nachgetragen.	
Damit	sollte	wohl	 im	Nachhinein	erklärt	werden,	warum	
Iserin	beim	Angebot	des	Bauern,	ihm	einen	„Zehrpfennig“	
–	also	Lohn	–	für	eine	gewünschte	Urinbeschau	zu	bezahlen,	
überhaupt	erschauderte	und	erschrak,	was	ansonsten	ziem-
lich	unverständlich	gewesen	wäre.	Der	Stadtarzt	hatte	den	
Teufel	also	weder	gerufen	noch	zu	irgendwelchen	Untaten	ge-
braucht,	sondern	war	sogar	ob	seiner	unerwarteten	Ankunft	
in	Schrecken	geraten,	was	nicht	gerade	typisch	war	für	je-
manden,	der	mit	dem	Teufel	im	Bund	stehen	sollte.	Dasselbe	
gilt	für	den	Umstand,	dass	Iserin,	nachdem	er	auf	Vermitt-
lung	des	Bauern	von	einer	ehemaligen	Patientin	zu	einem	au-
ßerehelichen	Geschlechtsverkehr	verführt	und	dafür	belohnt	
worden	war,	den	Spuk	–	unabhängig	davon,	ob	es	sich	dabei	
um	eine	teuflische	Verblendung	handelte	oder	nicht	–	damit	
beendete,	dass	er	ausrief:	„Behüte	mich	Gott	und	das	heilige	
Kreuz!“	So	reagierten	gläubige	Christen	auf	die	Anfechtun-
gen	des	Teufels,	nicht	dessen	Anhänger.

Mehr	an	Bezügen	zum	Teufel	findet	sich	in	den	Gerichts-
unterlagen	zum	Fall	Iserin	nicht.	Der	Stadtarzt	hatte	laut	den	
Akten	auch	nicht	gezaubert,	geschweige	denn	an	irgendwel-
chen	Umtrieben	von	Hexen	teilgenommen.	Sein	Geständ-
nis,	das	sicher	unter	starkem	Druck	von	Seiten	des	Gerichts	
zustande	gekommen	ist,	enthält	keinen	Hinweis	auf	einen	
Teufelsbund,	ganz	im	Gegenteil:	Iserin	wollte	sich	nach	sei-
nen	Verfehlungen	mit	den	oben	zitierten	Worten	gekonnt	vor	
dem	Teufel	zu	wappnen	gewusst	haben.	Wenn	der	erwähnte	
Archivar	des	17.	Jahrhunderts	in	seinem	Aktenvermerk	fest-
hielt,	der	Angeklagte	habe	gar mit dem theüffel (zwar zum 
thail unwissend) comercia unnd in unzucht zueschaffen ge-
habt,	bildete	der	Ausdruck	„gar“	zwar	eine	juristisch	unge-
rechtfertigte,	aber	vor	dem	Hintergrund	des	herrschenden	
Zeitgeists	 verständliche	 Hervorhebung.	 Ansonsten	 fasste	
die	Notiz	Iserins	Geständnis	treffend	zusammen:	Der	Stadt-
arzt	sollte	zum	Teil	unbewusst	durch	die	Machenschaften	
des	Teufels	materielle	und	sexuelle	Vorteile	erlangt	haben.	
Wenn	das	rechtlich	als	Teufelsbund	gewertet	worden	wäre,	
hätte	dieser	Tatbestand	einen	der	verbreitetsten	der	Frühen	
Neuzeit	dargestellt,	denn	die	meisten	Vergehen	und	Verbre-
chen	wurden	damals	auf	Einwirkungen	des	„bösen	Geists“	
zurückgeführt.	Übrigens	hätte	wohl	ein	Großteil	der	Zeitge-
nossen	von	Begegnungen	mit	Teufeln	zu	berichten	gewusst.
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„Magie“ und „Zauberei“

Nach	 den	 Darlegungen	 zum	 „spritus	 inclusus“	 und	
„andere[n]	Verbindungen	Iserins	zum	Teufel“,	die	also	kei-
ne	relevanten	Straftatbestände	darstellten,	lautet	der	zwei-
te	Teil	von	Burmeisters	Ausführungen:	„Auch	mit	Astrolo-
gie	und	Wahrsagerei	beschäftigte	er	sich;	er	pflegte	aus	einer	
Kristallkugel	die	Zukunft	vorherzusagen.	Diese	Zauberei-
en	sowie	verschiedene	Betrügereien	und	Diebstähle	führten	
dazu,	daß	Iserin	1528	mit	dem	Schwert	hingerichtet	wurde.“37	
Wenn	hier	„Astrologie“	und	„Wahrsagerei“	als	„Zaubereien“	
bezeichnet	werden,	führt	uns	dies	zu	einer	weiteren	Proble-
matik,	die	neben	der	methodisch	fragwürdigen	Annahme	
von	fehlenden	Gerichtsakten	für	die	Einschätzung	Iserins	
als	Zauberer	und	Hexenmeister	von	großer	Bedeutung	ge-
wesen	sein	dürfte:	die	unklaren	Begriffsinhalte.	

Wie	viele	weitere	Fachleute	 setzt	Burmeister	die	Aus-
drücke	„Magie“	und	„Zauberei“	gleich,38	andere	hingegen	
würden	Wahrsagerei	nicht	einmal	als	„Magie“	bezeichnen.39	
„Zauberei“	wird	in	der	Literatur	als	„niedere	Magie	mit	Hil-
fe	böser	Mächte,	auch	in	betrügerischer	Absicht“	definiert;40	
gleichzeitig	findet	sich	eine	völlig	gegenteilige	Begriffsbe-
stimmung:	„Magie,	von	der	nicht	ausdrücklich	angenommen	
wird,	dass	sie	mit	Hilfe	von	Dämonen	ausgeführt	wird,	heißt	
‚Zauberei‘.“41	So	verwundert	es	nicht,	dass	selbst	der	Fachwelt	
eine	klare	Unterscheidung	zwischen	„Zauberei“	und	„Hexe-
rei“	schwerfällt.42	Im	Volksmund	aber	waren	die	beiden	Be-
griffe	ohnehin	stets	identisch.43

Ob	nun	Iserin	von	seinen	Mitmenschen	als	„Magier“,	
„Zauberer“	oder	nur	als	„Wahrsager“	betrachtet	wurde,	lässt	
sich	nicht	mehr	feststellen.	In	Fridolin	Sichers	Chronik	wer-
den	nur	dessen	Fähigkeiten,	die	Zukunft	vorherzusagen,	ge-
rühmt.	 Andere	 außergerichtliche	 Aufzeichnungen	 liegen	
nicht	vor.	Darüber	hinaus	wissen	wir	auch	nicht,	ob	es	Ise-
rins	Feinden	überhaupt	ein	Anliegen	gewesen	wäre,	ihn	we-
gen	magischer	Praktiken	gerichtlich	zu	belangen.	In	den	vor-
liegenden	Dokumenten	ist	davon	jedenfalls	nicht	die	Rede.

Iserins Hinrichtung

Ob	der	Stadtarzt	als	„Zauberer“	oder	„Hexenmeister“	be-
zeichnet	werden	kann	oder	nicht,	hängt	somit	allein	davon	
ab,	welches	Urteil	das	Stadtgericht	über	ihn	verhängte.	Eine	
schriftliche	 Ausfertigung	 desselben	 liegt	 jedoch	 den	 Ge-
richtsakten	nicht	mehr	bei.	Von	Fridolin	Sicher,	dem	Som-
weber	hohe	Zuverlässigkeit	bestätigte,	weil	er	Iserin	persön-
lich	gekannt	und	die	Chronik	nur	wenige	Jahre	nach	dessen	
Tod	verfasst	hatte,	erfahren	wir	aber,	dass	man	den	Stadtarzt	
„uß	gnaden	(dann	man	solt	in	gehenkt	han)	zuo	Veldt	kilch	

mit	dem	Schwert	gericht	hat“.44	Das	heißt,	dass	das	Feldkir-
cher	Gericht	Iserin	zum	Tod	durch	Erhängen	verurteilt	hat-
te,	was	die	übliche	Strafe	für	schweren	Diebstahl	darstell-
te.45	Hätte	man	den	Stadtarzt	der	Hexerei	oder	der	Zauberei	
samt	Teufelspakt	für	schuldig	befunden,	wäre	er	vor	seiner	
Begnadigung	 zur	 Enthauptung	 zum	 Tod	 durch	 das	 Feu-
er	verurteilt	worden.46	Zauberer	ohne	Teufelsbund	wurden	
mancherorts	geköpft.47	Bei	Iserin	bildete	diese	Art	der	Hin-
richtung	jedoch	die	Begnadigung	nach	einer	Verurteilung	
wegen	Diebstahls	und	Betrugs.	Dass	Zauberei	nicht	in	je-
dem	Fall	mit	dem	Tod	geahndet	wurde,	zeigt	das	Beispiel	
des	historischen	Doktor	Faust,	mit	dem	Somweber	den	Feld-
kircher	Stadtarzt	über	eine	lokale	Sagentradition	in	Verbin-
dung	brachte.48	Faust	wurde	im	selben	Jahr,	als	man	Iserin	
enthauptete,	wegen	Zauberei	aus	Ingolstadt	und	später	auch	
aus	Nürnberg	nur	ausgewiesen.49

Dass	das	Feldkircher	Stadtgericht	den	Arzt	tatsächlich	
„nur“	als	Dieb	und	Betrüger	hinrichten	ließ,	belegt	auch	eine	
Notiz	auf	der	Rückseite	der	Urgicht,	die	Somweber	bezeich-
nenderweise	nicht	anführte.50	Dort	heißt	es	im	Anschluss	
an	den	originalen	Dorsalvermerk	mit	dem	Wortlaut	Jörgen 
Yserin, der sich genennt hat ein edelman und doctor unnd 
nit gewest ist, urgich und bekantnus	in	einer	Schrift	des	16.	
Jahrhunderts:	dieser ist ain gassenschreyer und ain dieb ge-
wesen 1528.51

Schlussbemerkung

Erich	Somweber	hat	darauf	hingewiesen,	dass	die	Hinrich-
tung	des	berühmten	Arztes	Dr.	Georg	Iserin,	der	laut	Karl	
Heinz	Burmeister	sogar	„als	erster	Feldkircher	Humanist“	
gelten	kann,52	vom	städtischen	Chronisten	Johann	Georg	
Prugger	im	17.	Jahrhundert	aus	der	 lokalen	Erinnerungs-
kultur	verdrängt	worden	war,	weil	ein	Zauberer	und	Hexen-
meister	nicht	in	sein	Geschichtsbild	passte:	„Er	wollte	lie-
ber	hervorheben,	daß	Feldkirch	viele	Geistliche,	Domherren,	
Äbte	und	Bischöfe	hervorgebracht	hatte.“53

In	Wirklichkeit	hatte	Prugger	aber	einen	Dieb	und	Betrü-
ger	aus	dem	kollektiven	Gedächtnis	verbannt.	Darin	Ein-
gang	fand	Iserin	erst,	nachdem	er	mehr	oder	weniger	zum	
Magier	umgeformt	war.	Dass	man	den	Vater	des	Georg	Joa-
chim	Rheticus,	des	„Wegbereiters	der	Neuzeit“,	als	Zauberer	
und	Hexenmeister	hingerichtet	haben	soll,	erschien	–	nach	
der	Eliminierung	der	entsprechenden	Straftatbestände	im	
18.	Jahrhundert	–	wesentlich	ehrenhafter	und	interessanter	
als	dessen	Verurteilung	wegen	Betrugs	und	Diebstahls.	Als	
„entzauberter“	Krimineller	stößt	Iserin	–	unter	anderen	Vor-
zeichen	als	bei	Prugger	–	wiederum	auf	wenig	Interesse.		
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